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Handelsvertretung 



Eigenvertrieb 

Direktimport 

Vertriebsgesellschaft 

 

 

 

Internetvertrieb 

Fremdvertrieb 

 

Vertragshändler 

Handelsvertreter 

Franchise 

Direktvertrieb 

Internetvertrieb 

Mischformen und Multichannel 
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(Direkt-)Importbedingungen 

Importeur benötigt grundsätzlich  

- eine Außenhandelsgenehmigung 

- Einfuhrgenehmigungen für einzelne Produkte 

 

- Einfuhrumsatzsteuer derzeit 13-17%. Rückerstattungsfähig 

- Verbrauchssteuer auf bestimmte Produkte (Luxus) 

- Zolltarif zwischen 0 – 100%, durchschnittlich 12,5% 
- Reduktion durch MFN (WTO) und Sonderwirtschaftszonen (SWZ) 

 

Ausgelagert werden üblicherweise 

- Einfuhrverwaltung 

- Logistik 
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Vertriebsgesellschaft in China 

Eigene VG oder Joint Venture 

- JV in einigen Branchen 
erforderlich (Investitionskatalog) 

- Außenhandelsgenehmigung und 
Registrierung für Vertrieb 

- Gestaltungsfreiheit hinsichtlich 
Preis, Marketing, Management 

- Kenntnis und Kapital 
erforderlich 

- Einzelhandel über Gesellschaft 
und/oder lokale Filialen 
! Mieten, lokale Bestimmungen 

 

Vertragshändler 

- IdR Großhändler mit regionaler 

Ausrichtung 

- Einzelhandel und Online oft 

unter einem Dach 

- Etablierte Vertriebskanäle 

- Kapitaleinsatz überschaubar 

- Wenig Einfluss auf Preispolitik, 

Marketing und Management 

- Vertragsgestaltung relativ 

unkompliziert 
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Made in 

Germany Vertriebsgesellschaft 

Zolllager 
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Handelsvertreter 

 
Funktion 

- Werbung 

- Vermittlung 

Formen 

- GmbH 

- Repräsentanz 

Direktvertrieb 

 
- Nur in bestimmten 

Branchen erlaubt 

- Strenge 
Anforderungen für 
Verkäufer 

- Anstellung über 
Direktvertriebsgesell
schaft 

- DVG Erfahrung und 
Kapital erforderlich 

- Pyramidenvertrieb 
verboten 

 

Franchise 

 

- Dienstleistungen 

- Einheitlicher 

Auftritt 

- Übertragung von 

Schutzrechten und 

Know-how 

- Einzelhandel oft als 

store-in-store 
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Produktion und Vertrieb in China 

Eigenvertrieb & 

 Eigenproduktion 

- Erweiterung des 

Geschäftsfelds der 

bestehenden 

Gesellschaft 

- Verschiedene 

Gesellschaften mit 

unterschiedlichen 

Geschäftsfeldern 

- Einzelhandelsfilialen 
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Made in 

China 

Vertriebsgesellschaft 

Fremdvertrieb & 

Fremdproduktion 

- Produktions- und 
Lizenzvertrag mit Hersteller 

- Verkauf  an ausgewählte 
Vertriebspartner zu 
festgelegten Konditionen von 
Lizenzgeber 

- Vergütung über Vermittlungs- 
oder Lizenzgebühren anstatt 
Ein- und Weiterverkauf 

- ! Markeninhaber haftet u.U. 
für Produktionsfehler (OVG 
2002) 

 

In manchen Branchen Vorteil bei Auftragsvergaben, 
besonders im öffentlichen Sektor 

Einzelhandel 



Internetvertrieb 

Vom Ausland 

- Great Chinese Firewall 

- Bezahlsysteme, Rücknahme 
und Kundendienst 
problematisch 

- Insgesamt recht aufwendig 

 

Vom Inland  

- Zulassung nur bei physischer 
Niederlassung vor Ort 

- FHZ Shanghai erlaubt 
ausländische 
Internetplattformen 

- Landesweite Abdeckung bei relativ 
geringem Aufwand 

- Markteinstieg oder Multichannel 

- Plattformen oder Online-Einzelhändlern, 
zahlreiche Mischformen 

- ! Nur Markenrechtsinhaber oder –
berechtigte zugelassen 

- Warenrücknahme und Kundendienst 
notwendig > Physische Präsenz  

- Erleichterte Bedingungen in speziellen 
(Pilot-)Sonderzonen (Zolltarif, 
Steuerrückerstattung, keine physische 
Präsenz). Dort Fremdvergabe bis hin zu 
One-Stop möglich 

 

Eigenvertrieb Fremdvertrieb 
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Multichannel und Mischformen 

- Kombination von Online 

und Offline 

- Vertriebsgesellschaft als de 

facto Vermittler und 

Vermarkter für direkte 

Liefergeschäfte und als 

Kundendienst (Anlagenbau) 

- Direktvertrieb und Einsatz 

lokaler Vertragshändler 
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Rechtliche Gestaltung 
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Vor Vertragsschluss 

- Marktanalyse: Was, wie, wo 

Wo: Heterogener Markt, lokal unterschiedliche Bestimmungen 

- Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten 

Markenbenutzung innerhalb von 3 Jahren 

- Partnersuche und Überprüfung potentieller Partner 

- Rücksprache mit Behörden vor Ort 

- Vorvertrag (MoU/LoI)  

! Kann bei enthaltener konkreter Absicht zu späterem Abschluss zu 

Schadensersatz führen (c.i.c., OVG 2012) 

- Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) 
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Rechtswahl, Gerichtsstand, Sprache 

Gerichtsbarkeit 

Ordentliche Gerichtsbarkeit: Nur VR China oder SVZ Hongkong 

 ! Lokalprotektionismus VR  

 ! Nur Geldleistungen HK 

Schiedsgerichtsbarkeit: Durchsetzung nach NYC, HKIAC speziell 

 ! Vorläufiger Rechtsschutz, besonders gewerbliche Schutzrechte (IP) 

 

Anwendbares Recht 

Grundsätzlich: Gleichlauf mit Gerichtsbarkeit empfehlenswert 

Chinesisches Recht (VR, HK): Vorteilhaft bei Vertrieb, denn Schutzniveau 
für Absatzmittler und –helfer insgesamt deutlich geringer als in der EU 

 

Sprache von Vertrag, Gericht und Korrespondenz 

Englisch 

Chinesisch 
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Exklusivität und Kartellrecht 

Dominante Marktposition bei 

- 50% Marktanteil Lieferant oder Vertreiber 

- 10% Marktanteil und zusammen mit 1 anderen 66,6% Beherrschung 

- 10% Marktanteil und zusammen mit 2 anderen 75% Beherrschung 

Alleinbelieferungsverpflichtungen sind erlaubt sofern keine Dominanz. Sinnvoll 

Alleinvertriebsrecht ist erlaubt sofern keine Dominanz. Kein Verbot zum aktiven 

Verkauf wie EU. 

Gebietsbeschränkungen sind erlaubt sofern keine Dominanz. Kein Verbot zum 

aktiven Verkauf wie EU. Sinnvoll 

Kundenkreisbeschränkungen sind erlaubt sofern keine Dominanz 

Wettbewerbsverbote sind erlaubt sofern keine Dominanz. Keine Begrenzung auf 

5 Jahre wie EU. Situation nach Vertragsende unklar. Sinnvoll 

Vorauszahlungen für Netzwerkzugang sind weitgehend verboten (anders EU) 

Englische Klauseln sind erlaubt sofern keine Dominanz 

Mindestpreisbindung für Großhandel ist verboten 

Produktbündelungen sind generell verboten (anders EU) 
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Gewährleistung und Haftung 

- Produkthaftung gilt auch für Hersteller aus dem Ausland 

Beweislastumkehr, Exkulpation 

- Haftung für Vertreiber nach Produktqualitätsgesetz 

- Hersteller und Vertreiber haften gesamtschuldnerisch 

- Gewährleistungsvorschriften ansonsten weitgehend dispositiv 

Haftungsbeschränkungen möglich und sinnvoll 

- Bei Verwendung von AGB muss auf Haftungsbeschränkungen 

hingewiesen, diese kenntlich gemacht werden 

 

 Generell sollten Vertragsverletzungen und Verletzungsfolgen 

genau definiert werden 
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Vergütung und Dauer 

Keine Schutzbestimmungen bei Beendigung, kein 

Ausgleichsanspruch 

 

Empfehlungen 

- Begrenzung auf ein Jahr mit exklusiver Verlängerungsoption 

(Umsatzzielvereinbarungen idR schwer durchzusetzen) 

- Preisanpassungsklauseln aufnehmen 

- Währungsanpassungsklauseln aufnehmen 

- Kündigungsmodalitäten festlegen 
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Gewerbliche Schutzrechte 

- Frühzeitige Anmeldung: Namensfindung und –sicherung 

- Vertraglicher weitergehender Schutz 

Registrierungsverbot, Veränderungsverbot, etc.; Benutzung nur soweit notwendig; 

Kein Markenrecht für Benutzer ; Geschäfts- und Firmenwerte an Markeninhaber; 

Keine verbundene Benutzung; Vorgehen bei Verletzung 

- Geschäftsgeheimnisse gesetzlich geschützt 

Vertraglich präzisieren, hinsichtlich Personal Arbeitsrecht beachten 

- Exklusive Markenlizenz kann zu verbotener Exklusivität bei Dominanz 

führen (s.o. Kartellrecht) 

- Registrierung von Lizenzen und Anmeldungen beim Markenamt 

notwendige Voraussetzung für Genehmigung Auslandsüberweisungen 

von Lizenzgebühren durch die Devisenhandelsbehörde 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Ich bitte um Ihre Fragen 


